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Aktuelle Unwetter — Auswirkun-
gen auf den Stickstoffsaldo 
Teilnehmende Betriebe an der ÖPUL-Maßnahme ,Vorbeugender Grundwas-
serschutz — Acker" müssen schlagbezogene Aufzeichnungen führen. 

Ing. Patrick Falkensteiner, MSc., 
akad. BT 

Im Zuge dessen ist ab dem Ern-
tejahr 2023 auch eine Stick-
stoff-Saldierung durchzufüh-
ren. Bei der Bilanzierung wird 
die tatsächlich gedüngte Stick-
stoffmenge pro Hektar dem tat-
sächlichen Entzug durch die 
Ernte gegenübergestellt. 

In den letzten Tagen gingen 
einige Starkregenereignisse (re-
gional auch Hagel) in Oberös-
terreich nieder. Die Vorgaben 
in der Maßnahme lauten: Hö-
here Gewalt (Hagel, Trocken-
heit  etc.)  darf bei der Saldie-
rung nicht berücksichtigt wer-
den. Das stellt viele Betriebe 
vor neue Herausforderungen, 
auf die dieser Artikel mögliche 
Antworten bieten soll. 

Beispiel: Körnermais mit 
einem geschätzten Ertrag von 
elf Tonnen je Hektar (14 Pro-
zent Feuchtigkeit). Gemäß 
NAPV befindet man sich somit 
in Ertragslage (EL) Hoch 1 (10,5 
bis zwölf Tonnen je Hektar) 
und die Düngehöchstmenge 
beträgt 180 Kilogramm Stick-
stoff je Hektar. 

X Tatsächlich ausgebracht 
wurden schließlich 170 Kilo-
gramm Stickstoff je Hektar und 
geerntet werden aufgrund ei-
nes Hagelschadens nur sechs 
Tonnen je Hektar (somit EL 
niedrig). 

Hagelschaden im Mais (Bezirk 
Steyr  Land, 17. Juli 2023). BWSB 

In unserem Beispiel entsteht 
ein errechneter Stickstoffüber-
schuss von 92 Kilogramm Stick-
stoff je Hektar. Dieser Über-
schuss ist in der Gebietskulisse 
in Oberösterreich für die Dün-
gung der Folgekultur um den 
Faktor 0,6 zu reduzieren. 

In unserem Beispiel würde 
sich das wie folgt auswirken: 

1 92 kg N/ha x 0,6 = 55,2 kg 
N/ha 

Die maximal zulässige Dünge-
menge der Folgekultur ist somit 
um 55,2 Kilogramm Stickstoff je 
Hektar zu reduzieren. 

Beispiel: Folgekultur Win-
terweizen, EL Hoch 2 (7,5 bis 
neun Tonnen je Hektar) und 
die Düngehöchstmenge be-
trägt 180 Kilogramm Stickstoff 
je Hektar. Zum Weizen darf so-
mit maximal 124,8 Kilogramm  

Stickstoff je Hektar (180 Kilo-
gramm minus 55,2 Kilogramm) 
gedüngt werden. 

Hinweis: Bei einem errechne-
ten Stickstoffüberschuss aus der 
Vorkultur von mehr als 30 Kilo-
gramm Stickstoff je Hektar hat 
die Anlage einer Folgekultur 
noch im Herbst (bis 15. Novem-
ber) oder die Anlage einer Zwi-
schenfrucht zu erfolgen. Aus-
genommen davon sind Schläge 
mit Kulturen, die nach dem 30. 
September geerntet werden. 

Möglichkeiten zur effi-
zienten Verwertung des 
Stickstoffüberschusses 

■ Unmittelbarer Anbau ei-
ner geeigneten Folgefrucht 

Nach der Ernte der geschä-
digten Kultur sollte unmittel-
bar eine Folgefrucht mit ent-
sprechendem Stickstoffbedarf 
angebaut werden. Zwischen-
früchte - vor allem mit Kreuz-
blütlem in der Mischung - kön-
nen hier einen Beitrag leisten. 
Diese Kulturen eignen sich be-
sonders für diese Szenarien, 
zumal die Kreuzblütler auch 
spätere Anbautermine gut ver-
tragen. Auch winterharte Kul-
turen, wie Winterrübsen oder 
Grünschnittroggen würden sich 
anbieten. Durch den Anbau ei-
ner Zwischenfrucht gemäß den 
ÖPUL-Vorgaben ist eine weitere 
Anwendung des Reduktionsfak-
tors 0,6 erlaubt (55,2 kg N x 0,6 = 
33 kg N/ha). 

Sollte eine Nutzung der Zwi-
schenfrucht (Mahd und Ab-
transport) betrieblich sinnvoll 
sein, könnte man auch diese 
Option ins Auge fassen. Fut-
terzwischenfrüchte reduzie-
ren - abhängig vom Legumino-
senanteil in der Mischung - den 
Stickstoffüberschuss um 80 Ki-  
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Auch im Kürbis ist der Schaden be-
trächtlich. BWSB 

logramm Stickstoff* (ohne Le-
guminosen) bzw. 40 Kilogramm 
Stickstoff* (mit Leguminosen). 
Hier braucht es keine Ertrags-
erhebung - die Entzugszahlen 
werden pauschal gerechnet. 

*in Anlage 5 Gebieten (z. B. 
Traun-Enns-Platte): 70Kilogramm 
Stickstoffbzw. 30 Kilogramm Stick-
stoff 

Im Folgejahr würde sich der 
Anbau der Kultur Sojabohne an-
bieten. Bei dieser ist nicht der 
ertragsabhängige Entzugsfaktor 
(Kilogramm Stickstoff je Tonne), 
sondern die Düngeobergrenze 
gemäß NAPV von 60 Kilogramm 
Stickstoff je Hektar (Anlage 5 
Gebiete: 50 Kilogramm Stick-
stoff je Hektar ) anzusetzen. 

■ Bei früheren Erntetermi-
nen eignen sich auch Haupt-
früchte wie Raps oder Winter-
gerste (auch Winterweizen) als 
Folgefrucht - hier ist jedoch der 
anzurechnende N-Saldo der 
Düngeobergrenze in Abzug zu 
bringen! 

■ Geeignete Bodenbear-
beitungsverfahren einsetzen - 
möglichst geringer Eingriff in 
Bodenstruktur und somit gerin-
geres Mineralisierungspotenzial 
erzeugen. 

Weiterführende Informatio-
nen finden Sie in 1k-online in der 
Artikelserie (Stickstoff-Saldie-
rung in der Maßnahme „Vorbeu-
gender Grundwasserschutz -
Acker"), welche sich ausschließ-
lich mit der Stickstoffsaldierung 
beschäftigt. 
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BERATUNG 
Im Auftrag des Landes OO 

1  etwaige Vorfruchtwirkung 0 kg N/ha 
+ Summe N aus aktiver Düngung 170,0 kg N/ha 
= Summe N-Zufuhr 170,0 kg N/ha 
— Entzug durch die Ernte 
(Entzugsfaktor in EL niedrig = 13 kg N/t) 

78 kg N/ha 

(6t/hax13kgN/t) 
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